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I 

Das wichtigste in Kürze 

Dem beim Bahnhof gelegenen Bärenareal kommt für die Entwicklung der Gemeinde Oster-

mundigen eine Schlüsselfunktion zu. Es hat aufgrund seiner guten ÖV-Erschliessung und der 

stadtnahen Lage ein sehr hohes Entwicklungspotential und kann massgeblich zur gewünschten 

inneren Verdichtung des Siedlungsgebietes sowie der städtebaulichen und nutzungsmässigen 

Aufwertung des öffentlichen Raums entlang der Bernstrasse beitragen. Durch das Tramprojekt 

„Tram Region Bern“ würde das Gebiet um den Bahnhof Ostermundigen zudem weiter an At-

traktivität gewinnen.  

Die Gebäude und Infrastrukturen des „Restaurant Bären“ genügen den heutigen Ansprüchen 

hinsichtlich Komfort und Grösse nicht mehr und stellen einen langfristig wirtschaftlich tragfä-

higen Weiterbeitrieb in Frage. Um einen rentablen Hotelbetrieb in Ergänzung zu anderen öf-

fentlichen und privaten Nutzungen aufrecht zu erhalten ist eine deutlich höhere Nutzungsdichte 

Voraussetzung. Aufgrund dieser Ausgangslange entstand seitens der Grundeigentümer die 

Idee, an diesem Standort eine Überbauung mit Hochhaus und gemischter Nutzung (Hotel, Woh-

nen und Dienstleistungen) zu planen. 

In Zusammenarbeit der Gemeinde Ostermundigen, der Grundeigentümerschaft und einem Pro-

jektentwickler wurde das vorliegende Projekt schrittweise ausgearbeitet. Im Jahr 2011 wurde 

eine Testplanung durchgeführt, die aufgezeigt hat, dass eine Verdichtung auf dem Areal sinn-

voll ist. Die Erkenntnisse der Testplanung bildeten 2012 die Basis für die Beauftragung eines 

qualifizierten Architekturbüros mit Entwurfsvariantenstudien, deren Resultat nun in Form eines 

Projektes vorliegt. Die Qualität im ganzen Planungsprozess wird durch eine breit aufgestellte 

Begleitgruppe     u.a. in Zusammenarbeit mit dem Qualitätsteam „Hochhauskonzept“ der Regio-

nalkonferenz Bern Mittelland     sichergestellt. 

Das vorliegende Projekt bzw. die dahinter stehende Leitidee lässt sich folgendermassen um-

schreiben: Die Entwicklung rund um den neuen „Bärenplatz“ wird zur Keimzelle und Impulsge-

ber der beabsichtigten Bahnhofsentwicklung und Nutzungsaufwertung entlang der Bernstrasse 

und hat das Potential, den umliegenden und neugeschaffenen öffentlichen Raum zu beleben 

sowie zum urbanen Zentrum von Ostermundigen zu werden. Im Erdgeschoss sind daher Nut-

zungen vorgesehen, die sich vollumfänglich nach dem öffentlichen Bedarf richten (Detailhan-

del, Restauration etc.). Ebenso orientiert sich das neue Restaurant „Bären“ zum öffentlichen 

Platz. Im unteren Teil des Hochhauses und in dessen Sockel ist ein Hotel vorgesehen, welches 

mit einem Aussichts-Restaurant und darüber liegendem Konferenzbereich abgeschlossen wird. 

Weiter stapeln sich individuell unterteilbare Wohngeschosse im Turm. Mit dem Hochhaus wird 

ein neues Wahrzeichen von Ostermundigen geschaffen. Im Zusammenspiel mit dem fünfge-

schossigen Sockelzubau und dem viergeschossigen Kubus, in welchem sich oberhalb des öf-

fentlichen Erdgeschosses Dienstleistungs- und Büronutzungen befinden, wird dieses einen 

dichten, urbanen aber doch zugänglichen und einladenden zentralen Ort für die Bevölkerung 

von Ostermundigen bilden. Die Gesamtbebauung wird mindestens im Minergie©-Standard 

erstellt.  

Ziel der vorliegenden Überbauungsordnung ist es, die Grundlage zur Realisierung dieser Leit-

idee zu schaffen. Das heisst, es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen, für eine städ-

tebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie umweltgerechte Neubebauung des Bärenareals in 

verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung geschaffen und gleichzeitig die Vorschriften in 

Zonenplan und Baureglement angepasst und aktualisiert werden. 

Parallel zur Überbauungsordnung wird auf Basis des vorliegenden Projektes ein generelles 

Baugesuch ausgearbeitet. Baugesuch und Überbauungsordnung werden gemeinsam in einem 

Verfahren behandelt und genehmigt. Der Vorteil liegt in sowohl in der Zeitersparnis beim Ver-

fahren als auch im bereits hohen Konkretisierungsgrad des Projektes bei der Beurteilung der 

Überbauungsordnung durch Behörden, Parlament und allenfalls Stimmvolk.  

Ausgangslage 

Planungsprozess und 

Qualitätssicherung 

Leitidee 

Planungszweck              

und -ziel 
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1 Einleitung 

1.1 Umfeld und Planungsperimeter 

Der Planungsperimeter umfasst die Parzellen GBBI. Ostermundigen Nr. 1142 (Bernstrasse 21), 

Nr. 1148 (Bernstrasse 25), Nr. 2763 (Waldeckstrasse 23) und Nr. 2788 (Breiteweg 36 / Scher-

menweg 194). Er wird südlich durch die Bernstrasse, im Norden durch den Breitweg und auf 

der Ostseite durch den Schermenweg respektive das Bahnhofareal begrenzt. Er liegt heute 

vollständig in der Wohn- und Gewerbezone WG3 nach Art.60 des kommunalen Baureglementes. 

Die Flächen zwischen den Gebäuden sind befestigt, die Parkplätze asphaltiert. Grünflächen 

bestehen nur auf der Parzelle Bernstrasse 21. 

 

Gegen Norden und Westen erstrecken sich die Quartiere Burgfeld und Waldeck. In den Quartie-

ren befinden sich hauptsächlich Wohnnutzungen. Sie sind von ihrer Struktur her homogen ge-

baut und weisen keine dominanten Achsen oder Zentren auf. Im Bahnhofsumfeld und entlang 

der Bernstrasse werden diverse Gebäude für Gewerbe, Dienstleistungen und Verkauf genutzt. 

Die Fläche des Planungsperimeters beträgt 7‘209 Quadratmeter.  

 

 

Abb. 1: Perimeter UeO Bärenareal   (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Parzellen des Perimeters befinden sich im Eigentum von drei Grundeigentümern und sind 

für die Neuüberbauung verfügbar. Zudem besteht eine Kaufoption eines Realisierungsträgers - 

der Halter Entwicklungen, Zürich/Bern - welcher die Entwicklung im eigenen Interesse voran-

treibt (nachfolgend Projektentwicklerin).  

 

1.2 Ausgangslage 

Das Bärenareal ist für die Gemeindeentwicklung in Ostermundigen von zentraler Bedeutung. 

Das Gebiet rund um den Bahnhof Ostermundigen hat aufgrund seiner stadtnahen Lage und der 

sehr guten ÖV-Erschliessung hohes wirtschaftliches und städtebauliches Entwicklungspotenti-

Umfeld und  

Planungsperimeter 

Grundeigentum 

Ausgangslage         

Ortsentwicklung 
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al. Dies erkannte auch der Kanton Bern und weist das Gebiet bereits seit Mitte der Neunziger-

jahre im kantonalen Richtplan als sogenannten wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt 

(ESP) aus. Für das nähere Bahnhofgebiet – an dessen unmittelbarem Rand das Bärenareal liegt 

– wurden 1996 mittels eines ESP-Richtplanes „Bahnhof Ostermundigen“ die Voraussetzungen 

für die Umzonung und eine Neuentwicklung durch die jeweiligen Landeigentümer geschaffen. 

Weiter ist das Bärenareal eine der zentralen Parzellen entlang der Bernstrasse, welche ge-

mäss der im Auftrag der Gemeinde Ostermundigen durchgeführten Nachverdichtungsstudie 

der Berner Fachhochschule eine wichtige Rolle bei der angestrebten inneren Verdichtung der 

Gemeinde Ostermundigen und Nutzungsaufwertung entlang der Bernstrasse einnimmt. Rück-

grat dieser Verdichtung soll unter anderem das Tramprojekt „Tram Region Bern“, und die Rea-

lisierung eines zentralen Umsteigeknotens S-Bahn/Bus/Tram am Bahnhof Ostermundigen 

sein. Zudem liegt der „Bären“ gemäss dem regionalen Hochhauskonzept in einem sogenannten 

„Möglichkeitsraum“, in dem die Realisierung von Hochhäusern zulässig ist. 

Aufgrund der Bedeutung des Bärenareals für die künftige Gemeindeentwicklung stellte sich für 

die Gemeinde Ostermundigen die grundsätzliche Frage einer Umzonung dieses Standortes, der 

heute innerhalb der Zone WG3 liegt, und somit lediglich den Neubau von rund 40 Wohnungen 

zulassen würde.  

Nicht zuletzt wegen der Nähe zum Messestandort Bern ist das Hotel Restaurant Bären seit 

jeher eine gute Adresse im Hotel-, Gastronomie- und Konferenzbereich. Allerdings entspre-

chen die Gebäude und Infrastrukturen des „Bären“ nicht mehr den heutigen Ansprüchen hin-

sichtlich Komfort und Grösse und stellen einen langfristig wirtschaftlich tragfähigen Weiterbei-

trieb des heutigen Angebotes in Frage. Es besteht im Nordosten der Region Bern jedoch Markt-

potential für eine Hotelnutzung. Um einen rentablen Hotelbetrieb in Ergänzung zu anderen 

öffentlichen und privaten Nutzungen am Standort des Bären aufrecht zu erhalten ist eine Ver-

dichtung und eine deutlich höhere Nutzungsdichte Voraussetzung. 

Um die für die Realisierung eines zeitgemässen Hotelbetriebes notwendige hohe Nutzungs-

dichte zu erreichen, entstand seitens der Grundeigentümer die Idee, an diesem Standort ein 

Hochhaus mit einem zukunftsgerichteten, nachfragegerechten Mischnutzungskonzept mit Ho-

tel, Wohnungen und Dienstleistungs- und Verkaufsnutzungen zu realisieren. 

 

1.3 Planungsprozess 

Die dargestellte Ausgangslage bildete die Basis für eine im Jahr 2010 abgeschlossenen Pla-

nungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern. Die Gemeinde und 

Grundeigentümerschaft führten im Frühjahr 2011 zur Klärung der Zukunft und des Potentials 

des Bärenareals eine Testplanung durch. Gemeinde- und Bauherrenvertreter sowie externe 

Fachleute erarbeiteten ein umfassendes Programm gemäss den Qualitätskriterien des regio-

nalen Hochhauskonzeptes (vgl. Beilage Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept 

Bern“) für die Testplanung. Schliesslich wurden drei Teams ausgewählt um an der Testplanung 

teilzunehmen. Die Testplanung wurde vom Qualitätsteam „Hochhauskonzept“ der Regionalkon-

ferenz Bern Mittelland (nachfolgend Q-Team) eng begleitet. 

Das Ziel der Testplanung lag darin, die Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen 

bzw. die weitere Projektierung und das Planungsverfahren zu erhalten. Insbesondere galt es 

die Möglichkeit der Erstellung eines Hochhauses innerhalb des städtebaulichen Kontextes zu 

klären sowie die beste Bebauungsvariante für die Nutzungsabsichten der Grundeigentümer zu 

ermitteln.  

Ausgangslage         

Arealentwicklung 

Testplanung 
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Die Resultate der Testplanung (vgl. Beilage Synthesebericht Testplanung) zeigten auf, dass eine 

Verdichtung auf dem Bärenareal sinnvoll ist. Mit den heutigen Zonenvorschriften lässt sich das 

Potential des Standortes kaum ausschöpfen und eine sinnvolle Weiterführung des Betriebs 

„Bären“ wäre in Frage gestellt. Die optimale verkehrstechnische Lage und die Nachfrage auf 

dem Markt bieten für eine Entwicklung und substanzielle Verdichtung des Areals gute Voraus-

setzungen. Für die Gemeinde Ostermundigen ergeben sich damit zudem interessante Zu-

kunftsperspektiven zur Gesamtentwicklung des ESP Bahnhof und seiner Umgebung. Die Studie 

unterschiedlicher Bauformen hat weiter bestätigt, dass für die quantitativen und qualitativen 

Nutzungsvorgaben das Hochhaus die beste Bebauungsvariante für das Bärenareal darstellt. Ein 

Hochhaus von 70 m bis 100 m wird als möglich erachtet, wobei die Höhe abhängig von der 

Schlankheit zu betrachten ist und im weiteren Verfahren noch zu präzisieren war. Je nach Be-

bauungstypologie lassen sich gemässe den Resultaten der Testplanung zwischen 13‘000 und 

19‘000 m2 BGF allein auf der Parzelle des heutigen Bären (GBBL Nr. 1148) realisieren. Damit 

auch im Umfeld das „Bären“ (öffentlicher Raum, Bahnhofumfeld, etc.) ein Mehrwert entstehen 

kann, wird im Synthesebericht der Testplanung festgehalten, dass bei der geplanten Verdich-

tung der Footprint der Bebauung relativ klein zu halten ist. Damit kann ein Hochhaus im Kon-

text der im ESP Bahnhof skizzierten Ortsentwicklungsperspektive einen positiven Impuls für die 

zukünftige Identität sein. 

Die Erkenntnisse der Testplanung bildeten die Basis für die Beauftragung eines qualifizierten 

und mit Hochhausprojekten erfahrenen Architekturbüros     Burkard Meyer Architekten BSA, 

Baden     mit Entwurfsvariantenstudien unter regelmässigem Einbezug des Q-Teams für die 

weitere Konkretisierung des Vorhabens. Gegenüber der Testplanung konnte durch den Zukauf 

der Grundstücke GBBI. Ostermundigen Nr. 1142 (Bernstrasse 21) und Nr. 2788 (Breiteweg 

36/Schermenweg 194) der städtebauliche Handlungsspielraum massgeblich ausgedehnt wer-

den. Das Resultat der Entwurfsvariantenstudien liegt in Form eines Projektentwurfs vor (vgl. 

Beilage Bericht Entwurfsvariantenstudien). 

Ziel dieser Arbeiten – deren Grundlage wiederum eine Planungsvereinbarung zwischen der 

Gemeinde, der Grundeigentümerschaft sowie der Projektentwicklerin bildet – ist der Erlass der 

vorliegenden Überbauungsordnung (UeO) nach Art. 88 Baugesetz (BauG) sowie die Erarbeitung 

eines generellen Baugesuchs. 

Geplant ist, dass das generelle Baugesuch und UeO koordiniert und zusammen in ein Verfahren 

geschickt werden, d.h. Baugesuch und Überbauungsordnung werden als ein Verfahren behan-

delt und von der gleichen Behörde genehmigt. 

 

1.4 Planungsorganisation 

Das Projekt entstand von Beginn weg in enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Os-

termundigen und der Grundeigentümerschaft. Auftraggeber für die UeO und das generelle 

Baugesuch sind die Grundeigentümerschaft und die Projektentwicklerin. Die Gemeinde Oster-

mundigen trägt dabei die Verantwortung über das Verfahren.  

In der Erarbeitung des Projekts, stellt eine Begleitgruppe die Qualität der UeO sowie des gene-

rellen Baugesuchs sicher. Die Begleitgruppe setzt sich aus den Grundeigentümern, der Pro-

jektentwicklerin, Gemeindevertretern sowie dem regionalen Q-Team sowie Vertretern der Äs-

thetischen Kommission der Gemeinde Ostermundigen zusammen. 

Als externe Auftragnehmer sind Burkard Meyer Architekten BSA (Generelles Baugesuch), Kon-

tur Projektmanagement AG (UeO) und als Fachplaner Verkehr und Umwelt die B+S AG beteiligt.   

Entwurfsvarianten-

studien 

UeO und                        

generelles Baugesuch 

Planungsorganisation 
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2 Projektbeschrieb  

Basierend auf Resultaten der Testplanung wurde im Rahmen der Entwurfsvariantenstudien ein 

Projekt entwickelt, das auf der Ebene des öffentlichen Raums einen qualitätsvollen Mehrwert 

schafft und im Kontext einer integralen Entwicklung um den Bahnhof steht. Es nimmt mit dem 

vorgeschlagenen Hochhaus die Möglichkeit des Verdichtens sowie des höher Bauens auf.  

Die nachfolgend vom Architekten beschriebene und dargestellten Elemente und Inhalte sollen 

die wesentlichsten, das vorliegende Projekt charakterisierenden Elemente wiedergeben. 

Die Grundfigur und Setzung des von der Bernstrasse abgerückten Hochhauses ist auf eine mi-

nimale Beschattung der benachbarten Wohnbauten abgestimmt. Deren stark mit Grün durch-

setzter Aussenraum wird erweitert und bis an die neuen Fassaden ausgedehnt. Damit über-

nimmt das Bärenareal mit seinen Neubauten eine sinnfällige Grenzfunktion zwischen Land-

schafts- und Stadtraum. Mit seinem Schaft nimmt der Turm Bezug zum ebenfalls schlanken 

Scheibenhochhaus auf dem nahgelegenen Swisscomareal und wird durch seine Stellung quer 

zur Bahnachse zu einem Wahrzeichen von Ostermundigen. Die skulpturale Ausformulierung 

mit dem abgestuften Turmkörper und dem fünfgeschossigen Sockelzubau reagiert auf die 

stadträumlichen Bedingungen. Zudem ergeben sich daraus die erforderlichen Querschnitte um 

den unterschiedlichen Flächenansprüchen der gestapelten Nutzung Rechnung zu tragen. 

Im Zusammenspiel mit dem Kubus an der Bernstrasse definiert sich ein gefasster Aussen-

raum, der neue „Bärenplatz“. Dieser wird zum Nukleus der vorgesehenen Bahnhofsentwick-

lung. Er bietet das Potential, mit der Tramhaltestelle sowie einer möglichen Ausweitung zur 

Unterführung hin zum urbanen Zentrum von Ostermundigen zu werden. Die Attraktivität des 

Platzes ist nebst der Aussenraumgestaltung wesentlich durch die über Kolonnaden und Einzü-

ge nach aussen getragenen öffentlichen Erdgeschossnutzungen gegeben. 

Als urbanes Konglomerat weist die Überbauung Bärenareal ein breites Nutzungsspektrum auf, 

dessen Erdgeschoss vollumfänglich auf öffentlichen Bedarf ausgelegt ist; Zum Bärenplatz hin 

orientieren sich das Restaurant „Bären“ sowie eine Verkaufsfläche und entlang dem Scher-

menweg schliessen verbunden über eine Ladenfront die Hotellobby sowie ein Bistro an. Im 

unteren Teil des Hochhauses und ausgedehnt über den rückwärtigen Sockelbau ist ein Hotel 

angesiedelt. Das Skyrestaurant mit dem empor liegenden Konferenzbereich bildet den oberen 

Abschluss des bedienten Wohnens und nutzt den Turmrückversatz als öffentliche Aussichtster-

rasse. Darüber stapeln individuell unterteilbare Wohngeschosse. Mit einer überhohen Dach-

krone erfolgt eine Auszeichnung des Turmabschlusses.  

Mit einem Hofeinschnitt bestückt ist der kubische Bau an der Bernstrasse. Seine Typologie 

lässt oberhalb des ebenfalls mit öffentlichen Nutzungen bedachten Erdgeschosses auf drei 

Geschossen frei segmentierbare Büro- und Dienstleistungsnutzungen zu.  
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Abb. 2: Erdgeschoss, freier Massstab  (Quelle: Burkard Meyer Architekten BSA) 

 
Abb. 3: Visualisierung  (Quelle: Burkard Meyer Architekten BSA)  
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3 Grundlagenstudien und Zusatzabklärungen 

3.1 Bau- und zonenrechtliche Grundordnung 

Der Planungsperimeter liegt heute planungsrechtlich in der Wohn- und Gewerbezone WG3 

nach Art.60 des kommunalen Baureglementes der Gemeinde Ostermundigen. Die massgeben-

den rechtsgültigen Baureglementsartikel lauten wie folgt: 

Art. 60 Wohn- und Gewerbezonen WG2/WG3 

1. In den Wohn- und Gewerbezonen sind Bauten mit Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungs-

nutzung zugelassen.  

2. Ausgeschlossen sind Landwirtschaftsbetriebe jeder Art, Einkaufs-zentren, Ladengeschäfte 

ab 300 m2 Verkaufsfläche sowie Nutzun-gen, die ein überdurchschnittlich hohes Mass an 

quartierfremdem Verkehr, Erschütterungen oder Geruch verursachen.  

Art.86 Baupolizeiliche Masse und Lärmempfindlichkeitsstufen (nur WG 3) 

G       maximale Geschosszahl 3 

FH     maximale Fassadenhöhe  11 m 

GL     maximale Gebäudelänge  50 m 

GT     maximale Gebäudetiefe 20 m 

GA    minimaler Grenzabstand 4/5 FH 

AZ     Ausnützungsziffer  min. 0.6 max. 0.8 

GFZ  min. Grünflächenziffer  min. 0.6 max. 0.8 

ES     Lärmempfindlichkeitsstufe  III 

 

Die geltenden Vorschriften lassen die angestrebte Entwicklung des Bärenareals mit substanzi-

eller Verdichtung nicht zu. Deshalb ist zwingend eine Änderung der Nutzungsplanung notwen-

dig. 

 

3.2 Übergeordnete Richtplanungen 

Mit der UeO „Bärenareal“ wird den Festlegungen in den kantonalen und regionalen Richtplänen 

entsprochen. Nachfolgend sind die wesentlichsten Festlegungen und Zielsetzungen kurz dar-

gestellt.  

Der kantonale Richtplan ist eines der Führungsinstrumente des Regierungsrates. Mit ihm wird 

die räumliche Dimension in die strategischen Entscheide der Regierung eingebracht. Das vor-

liegende Vorhaben entspricht den Hauptzielen des kantonalen Richtplans und stellt deren prak-

tische Umsetzung sicher. Insbesondere leistet das Vorhaben einen Beitrag zu: 

 Siedlungsentwicklung nach Innen 

 Verkehr und Siedlung im Sinne der Nachhaltigkeit entwickeln 

 Entwicklung in Zentren und entlang der Entwicklungsachsen 

 

Mit den im Richtplan definierten kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) verfolgt der 

Kanton Bern eine  koordinierte Strategie, welche die Ziele der Raumordnungs-, Verkehrs-, 

Wirtschafts- und Umweltpolitik aufeinander abstimmt. Der Bahnhof Ostermundigen ist als 

Grundordnung 

kant. Richtplan 
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Entwicklungsschwerpunkt Dienstleistung (ESP D) festgesetzt. Im Nordosten von Bern liegen 

vier weitere ESP (ESP-W Bern Ost, ESP Bern Wankdorf, ESP-W Ostermundigen Oberfeld, SAZ 

Ostermundigen Mösli). Diese für den Kanton Bern einmalige Dichte von Entwicklungsschwer-

punkten zeugt von der erwarteten Dynamik und den vorhandenen Potentialen für die künftige 

Entwicklung der Stadtregion Bern im Osten der Kernstadt bzw. den daran angrenzenden Ge-

meinden. 

Das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern-Mittelland (RGSK) baut auf dem 

Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung der ersten Generation auf. Wie dieses enthält 

auch das RGSK die mittel- bis langfristige konzeptionelle Planung für Verkehr und Siedlung im 

Perimeter der Regionalkonferenz. Für die vorliegende Planungsaufgabe sind aus dem RGSK 

insbesondere die Zielsetzung der Inneren Verdichtung an gut mit dem öffentlichen Verkehr 

erschlossenen Lagen (Konzentrierte Siedlungsentwicklung), die Steigerung von Kapazität und 

Qualität der Agglomerationsräume (Qualifizierungsstrategie) und die Vorgaben den Siedlungs-

raum Ostermundigen – Waldau – Wankdorf als Wohngebiet und Arbeitsstandort mit strategi-

scher Arbeitszone zu erweitern. 

Das regionale Hochauskonzept vom Verein Region Bern (heute Regionalkonferenz) zur Siche-

rung eines hohen Standards für Hochhäuser gilt als behördenverbindlicher Richtplan. Im Hoch-

hauskonzept wird der Bereich des Bärenareals als Möglichkeitsraum ausgewiesen. 

Der UeO „Bärenareal“ vollzieht auf Projektebene die im kantonalen Richtplan, dem RGSK und 

im regionalen Hochauskonzept gewünschte innere Verdichtung und Nutzungsaufwertung im 

Bahnhofgebiet Ostermundigen. 

 

3.3 ESP-Richtplan Bahnhof und Verdichtungsstudien 

Mit dem behördenverbindlichen kommunalen ESP-Richtplan „Bahnhof Ostermundigen“ wurden 

1996 für die künftige Entwicklung des Bahnhofgebietes – an dessen unmittelbarem Rand das 

Bärenareal liegt - Grundsätze und Koordinationsanweisungen für die Bereiche Städtebau, Ver-

kehr, Nutzung und Realisierung festgelegt und in die baurechtliche Grundordnung der Gemein-

de eigentümerverbindlich überführt. 

Im Auftrag der Gemeinde Ostermundigen untersuchte eine Forschungsgruppe der Berner 

Fachhochschule Architektur, Holz und Bau das Nachverdichtungspotential im Siedlungsgebiet 

Ostermundigen. Ziel der Nachverdichtung in Ostermundigen soll eine kompakte, urbane Sied-

lungsstruktur mit intaktem Grünvolumen und hoher Wohnqualität sein. Verdichtungspotential 

wurde insbesondere entlang der Bernstrasse und deren wichtigen Kreuzungen sowie am ESP 

Bahnhof lokalisiert. Weiter zeigt die Nachverdichtungsstudie AHB BFH Wege auf, wie die Bern-

strasse zu einen attraktiven, verdichteten und städtischen Rückgrat von Ostermundigen entwi-

ckelt werden kann. 

Auf Grund des ESP-Richtplanes sowie der baurechtlichen Grundordnung hat die SBB im Jahr 

2010 eine städtebauliche Studie zum Bahnhofgelände Ostermundigen in Auftrag gegeben. Ziel 

der Studie war die Evaluation der Potenziale von den SBB-Arealen am Bahnhof Ostermundigen. 

Da diese Überlegungen mittel- und langfristiger Natur waren, wurde die Systemgrenze von den 

beauftragten Planern weiter gefasst. Die Studie zeigt eindrücklich, dass bereits mit den heute 

gültigen Zonenvorschriften in den angrenzenden Parzellen um den Bahnhof die Realisierung 

einer deutlich dichteren Bebauung – als dies heute der Fall ist – (AZ teilweise > 2.8) möglich ist. 

Zudem zeigt die Studie ein mögliches Zukunftsbild auf, in welchem Umfeld bzw. welcher „urba-

nen und dichten“ Nachbarschaft sich das Bärenareal dereinst befinden könnte. 

RGSK 

Regionales             

Hochhauskonzept 

ESP-Richtplan 

Nachverdichtungs-

studie AHB BFH  

SBB-Studie              

Bahnhofgelände 
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Die von der Gemeinde eingeschlagene Verdichtungs-Strategie entlang der Bernstrasse und im 

Bahnhofgebiet, wird am Bärenareal exemplarisch aufgezeigt und die dafür notwendigen pla-

nungsrechtlichen Grundlagen geschaffen. Zudem komplettiert das Hochhaus aus übergeordne-

ter ortsplanerischer Sicht, die Perlenkette von Hochhäusern entlang der Bernstrasse.   

 

3.4 Tram Region Bern 

Der Kanton Bern und die Gemeinden Ostermundigen, Bern und Köniz wollen die Kapazitäten 

des öffentlichen Verkehrs in der Region Bern weiter ausbauen. Als Massnahme des Agglomera-

tionsprogramms Bern sollen die bereits heute stark belastete Buslinie 10 zwischen Köniz 

Schliern und Ostermundigen Rüti durch das Tram Region Bern ersetzt und die Tramlinie 9 bis 

nach Kleinwabern verlängert werden. An verschiedenen Stellen soll das Tram zudem mit der S-

Bahn verknüpft werden. Damit soll ein Mehrwert für die ganze Region geschaffen werden. 

Beim Bahnhof Ostermundigen sollen Bus und Tram direkt ans SBB-Netz angeschlossen wer-

den (Umsteigeknoten Bhf Ostermundigen). Dazu soll bei der Bahnhofunterführung ein neuer 

Umsteigeknoten Bahn/Tram/Bus entstehen, der für Umsteiger von Bus und Tram einen direk-

ten Zugang zum Bahnhof Ostermundigen sicherstellt.  

 

Abb. 4: Ausschnitt Vorprojekt Bahnhofunterführung Ostermundigen (Quelle: B+S AG) 

Das Projekt sieht eine grosszügige Unterführung mit separater Tramhaltestelle vor. Das Tram-

projekt bedingt den Neubau der Unterführung mit umfangreichen bahntechnischen Anpassun-

gen und einer kompletten Neugestaltung der anschliessenden Strassenbauwerke (insb. Absen-

kung heutiges Strasseniveau um 1 m). Die Planung Bärenareal ist auf das Projekt „Umsteige-

knoten“ (mit/ohne Tram) abgestimmt.  

Durch das Tramprojekt würde sich die Lagegunst des Bärenareals weiter verbessern. Die Ent-

wicklung des Bärenareals steht jedoch nicht in einer direkten Abhängigkeit zu Tram Region 

Bern. 

Tram Region Bern 
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3.5 Erschliessung 

Das Bärenareal ist verkehrstechnisch gut erschlossen. Sowohl an die Bernstrasse als auch den 

Schermenweg existieren direkte Anschlüsse für den motorisierten Individualverkehr (MIV). Der 

Autobahnanschluss Bern-Wankdorf Richtung Zürich ist in 5 min erreichbar, ebenso die Auffahrt 

in Richtung Thun. 

Die Erschliessung des Areals erfolgt hauptsächlich über den Schermenweg (Einstellhalle 

Hochhaus), in geringem Masse über die Bernstrasse (Besucherparkplätze Kubus).  

Für das Vorhaben sind gemäss heutiger Nutzungskonfiguration im Projekt total rund 270 Ab-

stellplätze MIV zu erstellen, davon 170 für die Nutzungen Hotel/Gastronomie/Dienstleistung 

und 100 für die Wohnnutzung (unterer Wert der Bandbreite). Es wird angestrebt, aufgrund der 

optimalen ÖV-Erschliessung unter Berufung auf Art. 54 BauV, die Anzahl Abstellplätze in den 

weiteren Planungsstufen weiter zu reduzieren. Dies mit dem Ziel, den Neuverkehr so gering 

wie möglich zu halten. 

Bei 270 Abstellplätzen muss täglich mit rund 1'500 Fahrten (durchschnittlich täglicher Ver-

kehr), verursacht durch die neue Überbauung, gerechnet werden. Davon muss die heutige Nut-

zung in Abzug gebracht werden. Es wird hier von rund 400 Fahrten pro Tag ausgegangen. Es 

verbleiben somit rund 1'100 Fahrten pro Tag Neuverkehr. Dieser kann bei einer Reduzierung 

der Anzahl Abstellplätze noch vermindert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Netzplan MIV (Quelle: B+S AG) 

Grundsätzlich gilt: Das verkehrsorientierte Strassennetz rund um den Bahnhof Ostermundigen 

(Bernstrasse/Schermenweg) ist in der Spitzenstunde stark belastet. Trotzdem resultiert ge-

mäss Untersuchungen im Rahmen von Tram Region Bern für den Kreisel Bernstras-

se/Schermenweg für einen Horizont 2017 noch eine genügende Verkehrsqualität. Der durch das 

geplante Vorhaben neu induzierte Verkehr wird den Kreisel während der Spitzenstunde nur um 

ca. 3% zusätzlich belasten. Das liegt im Bereich der täglichen Schwankungsbreite des Ver-

Motorisierter Verkehr 

Anschluss A6 

Bern-Wankdorf 
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kehrsaufkommens. Der Anschluss der Parzelle an den Schermenweg kann ebenfalls mit aus-

reichender Verkehrsqualität gewährleistet werden. Während der Spitzenstunde wird diese je-

doch durch den Rückstau vom Kreisel Bernstrasse/Schermenweg beeinträchtigt. Allfällige 

bauliche Anpassungen am Schermenweg (Linksabbiegebereich) sind zu prüfen. 

Durch die unmittelbare Nähe zum Bahnhof Ostermundigen, von wo aus Anschlüsse an die S-

Bahn sowie an die Buslinien 10 und 28 bestehen, ist das Areal auch mit dem öffentlichen Ver-

kehr sehr gut erreichbar. Der Hauptbahnhof Bern ist in 8 min mit der Bahn erreichbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: ÖV-Angebot (Quelle: B+S AG) 

Der Planungsperimeter liegt in der ÖV-Güteklasse A. Die ÖV-Erschliessung würde sich durch 

das Projekt „Tram Region Bern“ noch weiter verbessern. Die Beförderungskapazitäten würden 

durch die Tramlinie zudem erhöht. 

Der Standort ist aufgrund seiner zentralen Lage und flachen Topographie auch für den Lang-

samverkehr gut erreichbar. Durch die Umgestaltung des ÖV-Knotenpunktes mit dem Ausbau 

der Unterführung sowie die Öffnung des Areals, wird die Situation für den Langsamverkehr 

(insbesondere Fussgänger) deutlich verbessert.  

 

3.6 Lärmbelastung 

Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich um eine Umzonung (keine Einzonung), weshalb die 

Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäss Lärmschutzverordnung des Bundes (LSV) anzuwenden 

sind. Der ganze Planungsperimeter ist der Empfindlichkeitsstufe (ES) III zugeordnet: diese Zu-

ordnung ist aufgrund der geplanten Mischnutzung und der Lage mitten in Ostermundigen sinn-

voll und entspricht den Kriterien der LSV. Somit gelten für die Beurteilung der Lärmbelastung 

bei Fenstern von lärmempfindlichen Räumen die IGW ES III: diese betragen sowohl für Eisen-

bahnlärm, als auch Strassenverkehrslärm (nach LSV: separate Beurteilung) jeweils 65 dBA 

tags und 55 dBA nachts. Gemäss Art. 42 LSV gelten bei Räumen in Betrieben (z.B. Büros, Pra-

Öffentlicher Verkehr 

Langsamverkehr 

Lärmbelastung 
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xen, etc.), die in Gebieten der ES I, II oder III liegen, um 5 dBA höhere IGW: für solche Nutzungen 

betragen somit die IGW ES III demnach 70 dBA tags und 60 dBA nachts. 

Die im Planungsperimeter geplanten Gebäude sind einerseits gegenüber dem von der Bern-

strasse und dem Schermenweg ausgehenden Strassenverkehr und andererseits gegenüber 

dem Betrieb der SBB-Linie Lärm-exponiert. Gemäss den bestehenden Lärmbelastungskataster 

(LBK) Eisenbahnlärm (G+P, 08.02.2011) und Strassenlärm (G+P, 11.06.2012) liegt die Lärmbe-

lastung bei den exponiertesten Fassaden der heute bestehenden Liegenschaft deutlich über 

den IGW ES III: 

 Strassenverkehrslärm: Überschreitung bei der Fassade auf der Seite Bernstrasse 3 dBA 

tags und 4 dBA nachts (Zustand 2030 mit neuem Tram) 

 Eisenbahnlärm: Überschreitung bei der Fassade auf Seite SBB-Linie +5 dBA nachts. 

 

Gemäss dem vorliegenden Projekt sind folgende Hauptbauten mit entsprechenden Nutzungen 

geplant: 

 Kubus: nur Dienstleistungen als sog. lärmempfindliche Nutzungen gemäss LSV 

 Tower: primär lärmempfindliche Nutzungen wie Wohnen und Wohnen auf Zeit / Hotel 

 Annex: Hotel 

 

Da im Kubus nur Dienstleistungen vorgesehen sind, welche gemäss LSV als Betriebe gelten, 

werden die IGW ES III seitens der Bernstrasse eingehalten. Auch auf Seiten des Schermenwegs 

sollten die IGW für die exponierten Nutzungen in den untersten Geschossen des Towers und 

des Annexbau eingehalten werden können (Prüfung bzw. Nachweis muss im Rahmen des Bau-

gesuchs erbracht werden).Kritisch hinsichtlich IGW-Einhaltung wird jedoch die Tower-Fassade 

auf Seiten der SBB-Linie sein: ohne Massnahmen würde der von der SBB-Linie ausgehende 

Eisenbahnlärm den IGW bei den geplanten Wohnnutzungen nachts deutlich überschreiten (sie-

he oben). Da gegenüber dem geplanten Hochhaus Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg 

nicht möglich sind, verbleiben folgende Massnahmen: 

 Anordnung der Räume auf die Lärmbelastungen anpassen: Anordnung von nicht lärmemp-

findlichen Räumen (z.B. Sanitärräume) auf Seiten der SBB-Linie; bei lärmempfindlichen 

Räumen Fensteranordnung derart, dass die Raumlüftung via Seitenfassaden möglich ist 

 Massnahmen an der Fassade: Balkone mit geschlossener Balkonbrüstung und 

Schallabsorbern an den Balkonuntersichten, Gestaltung von sog. Loggien, etc.) 

 

Mit solchen Massnahmen scheint die Einhaltung der Anforderungen der LSV möglich. Bei der 

Erarbeitung des generellen Baugesuches ist jedoch eine detaillierte Untersuchung/Prüfung der 

Lärmbelastungen erforderlich. Der Nachweis der IGW-Einhaltung muss zusammen mit dem 

generellen Baugesuch erbracht werden. 

 

3.7 Luftbelastung 

Der "Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000 / 2015" des Kantons Bern vom 20. Juni 2001 

definiert den ganzen Kanton - und somit auch die Gemeinde Ostermundigen - als Massnah-

menplangebiet (in dem Beiträge zur Sanierung erforderlich sind). 

Gemäss den jährlichen Messberichten des beco liegen die aktuellen Stickstoffdioxid-(NO2)-

Belastungen in Ostermundigen mehrheitlich unterhalb des gemäss Luftreinhalteverordnung 

des Bundes (LRV) massgebenden Immissionsgrenzwertes (IGW, Jahresmittelwert und 24h-

Luftbelastung 
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Mittelwert); entlang der Autobahn A6 sind die IGW bis zu einem gewissen Abstand überschritten 

und entlang den stark befahrenen Abschnitten der Bernstrasse im Zentrum von Ostermundigen 

liegt die NO2-Belastung meist im Bereich des IGW. Die Luftbelastung mit dem (Sekundär-) 

Schadstoff Ozon (O3) überschreitet in der gesamten Agglomeration Bern den geltenden IGW 

(1h-Mittelwert) häufig und z.T. deutlich. Die Feinstaub- bzw. PM10-Belastung liegt im Bereich 

des Grenzwertes (→Jahresmittelwert) bzw. teilweise darüber (→24h-Mittelwert). 

Mit dem Netto-Neuverkehr (für Mischnutzung ohne Wohnen) von 700 Fahrten DTV handelt es 

sich vorliegend um kein verkehrsintensives Vorhaben gemäss Art. 91a - 91f BauV (und damit ist 

auch kein Fahrtenkredit erforderlich). 

Gemäss kantonalem Massnahmenplan (Massnahmen P4) sind bei einer Projektbeurteilung im 

Bereich Personenverkehr die sog. örtlichen Belastbarkeiten aus Sicht Luftreinhaltung zu prü-

fen: dazu stellt das beco des Kantons Bern eine Arbeitsanleitung zur Verfügung, mit welcher die 

infolge eines Einzelvorhabens zulässige Mehrbelastung eines Strassenabschnittes ermittelt 

werden kann. 

Das vorliegende Vorhaben wird einen Mehrverkehr von rund 1'100 Fahrten DTV (inkl. Wohnnut-

zungen) zur Folge haben: dieser wird sich auf die Abschnitte der Bernstrasse (je ca. + 200-300 

Fahrten DTV) und des Schermenweges (ca. + 500-600 Fahrten DTV) "verteilen". Die Prüfung 

anhand der beco-Anleitung zeigt, dass die Belastbarkeit aus Sicht Luftreinhaltung beim Scher-

menweg gegeben ist, hingegen bei den bereits Heute stark befahrenen Abschnitten der Bern-

strasse im Zentrum von Ostermundigen (DTV >17'000 Fahrten) keine Belastbarkeit mehr be-

steht: dieser grundsätzliche Konflikt ist jedoch eher gering (Überschreitung von nur 200-300 

Fahrten DTV). Gemäss mündlicher Auskunft des beco könnte die Gemeinde Ostermundigen 

diesem Konflikt mit einer Verstetigung des MIV entgegen wirken: Dazu ist aus Sicht beco ein 

übergeordnetes Konzept notwendig wie z.B. ein aktualisierter Verkehrsrichtplan der Gemeinde. 

Ob die im Zuge des Trams Region Bern geplanten Umgestaltungen des Strassenraums der 

Bernstrasse (= Gemeindestrasse) mit Integration der neuen Tramstrecke ausreichend sind 

(eine Reduktion der signalisierten Geschwindigkeit ist momentan nicht vorgesehen), um im 

Rahmen der Bewilligung des vorliegenden Vorhabens als MIV-Verstetigung zu gelten, bleibt in 

der weiteren Planung abzuklären. 

Es sind keine stationären Anlagen mit überdurchschnittlichem Schadstoffausstoss geplant. Wie 

die Wärmeerzeugung für Warmwasser und Heizung erfolgen soll, ist im aktuellen Projektstand 

noch nicht definiert: gemäss UeO sind die Gebäude mindestens nach den gültigen Minergie-

Standards zu errichten sowie möglichst erneuerbare und umweltfreundliche Energieträger 

einzusetzen. Gemäss dem Bereich Feuerungen und Energie des kantonalen Massnahmenplans 

sind jedoch für das vorliegende Vorhaben keine speziellen Massnahmen erforderlich. 

 

3.8 Schattenwurf 

Für Gebäude mit Gebäudehöhen von über 13 m Gesamthöhe (= Höhe der nächst höheren Zone) 

müssen die Beschattungstoleranzen nach Art. 22 der Bauverordnung (BauV) vom 29. Oktober 

2008 eingehalten werden.  

Das Schattendiagramm im Anhang B weist nach, dass das im Baufeld A (inkl. überlagernde 

Baubereiche H1 und H2) mögliche Hochhaus (Gebäudehöhe max. 100.50 m) sowie der Gebäu-

desockel (Gebäudehöhe max. 17.0 m) zu keinen unzulässigen Auswirkungen auf die Nachbar-

schaft führt resp. die geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. 

 

Schattenwurf 
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3.9 Denkmalpflege und Schutzzonenplan 

3.9.1 Restaurant „Bären“ 

Gemäss Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) lieg das Restaurant Bären 

(4.0.9 Stattlicher Gasthof Bären 1912) im Gebiet 4 Bahnhofbereich, welches mit dem Erhal-

tungsziel C (= Erhalten des Charakters) und ist mit einem Hinweis (= Relevanz für das Ortsbild) 

versehen; Zitat: 

„Der Bahndamm wirkt als räumliche Stadt-Grenze, dieser unbebaute Streifen des Bahnhofbe-

reichs trennt die beiden Gemeinden Bern und Ostermundigen auch optisch. Die Bahnhofbauten 

sind als gut erhaltene Heimatstilzeugen aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg besonders inte-

ressant, ebenso auch der leicht veränderte Gasthof Bären aus der gleichen Zeit als Blickfang 

nach der Bahnunterführung.“ 

Im kantonalen Bauinventar ist das Restaurant "Bären" (Bernstrasse 25) als erhaltenswert ein-

gestuft; Zitat: 

„…Das in Zusammenhang mit dem Bahnhof entstandene, heute mehrfach umgebaute und er-

weiterte Gasthaus ist ein markantes Objekt am westlichsten Kreisel der Bernstrasse. Teil einer 

Reihe von Heimatstilbauten, welche die Bernstrasse wesentlich prägen…“ 

Das Restaurant "Bären" (Bernstrasse 25) ist ein Schutzobjekt gemäss kommunalem Schutz-

plan.  

Der Zustand des Gebäudes und seiner Infrastrukturen sowie die Platzverhältnisse lassen kaum 

mehr einen modernen Betrieb oder/und keine sinnvolle (Um-)Nutzung zu. Die Testplanung 

zeigte zudem die Schwierigkeiten auf, dieses Gebäude mitsamt seinem unmittelbaren Umfeld 

im Sinne eines Fragmentes mit dem avisierten städtebaulichen Paradigmenwechsel im Kontext 

der ESP-Entwicklung zu vereinbaren.  

Die UeO verzichtet darum auf einen Schutz des Restaurant "Bären" im Sinne von Art. 10b BauG 

und das geschützte Bauobjekt gemäss Art. 89 BR ist aus dem kommunalen Schutzzonenplan zu 

entlassen.  

 

3.9.2 Baumbestand 

Innerhalb des Planungsperimeters befinden sich gemäss Schutzzonenplan sechs schützens-

werte Bäume (Objekte B19 und B20 gem. Landschaftsinventar von 2007).  

Aufgrund der Lage der Bäume wird auf deren Schutz gemäss Art. 94 BR verzichtet. Dafür wird 

auf dem Areal jedoch im Rahmen der Realisierung des Projektes eine Ersatzpflanzung von 6 

standortgerechten, hochstämmigen Laubbäumen vorgenommen. 

  

ISOS 

kant. Bauinventar 

Schutzzonenplan 

Würdigung 

 Baumbestand 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 

Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 

Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-

rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 

der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 

Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 

GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 

den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-

gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 

überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 

und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-

platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 

Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-

fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-

parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 

(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-

fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 

und Fussgänger. 

Das vorliegende Projekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), 

die Veloabstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielflä-

che gemäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentli-

chen Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als 

Hinweise dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 

die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 

sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-

schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-

pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 

und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-

mungen zum Umgang mit den geschützten Bauten und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Ener-

gie- und Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend 

enthalten die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen ver-

traglichen Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-

vorschriften 
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 

(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  

 

Legende Referenz 

RP 10   Richtplan des Kantons Bern gemäss Revision 2010 

RGSK  Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (Stand: 10. Mai 2012) 

HK  Richtplan „Regionales Hochhauskonzept Bern“ vom 4. Februar 2009 

TRB  Tram Region Bern 

ISOS  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Stand (Stand Juni 84) 

BI  Kantonales Bauinventar  

ESP Bhf ESP-Richtplan Bahnhof  Ostermundigen vom September 1996 

NS BFH  Nachverdichtungsstudie AHB BFH vom 13.08.2010 

ZP 93  Zonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

SchP 93 Schutzzonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 
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I 

4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 
(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  

 

Legende Referenz 

RP 10   Richtplan des Kantons Bern gemäss Revision 2010 

RGSK  Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (Stand: 10. Mai 2012) 

HK  Richtplan „Regionales Hochhauskonzept Bern“ vom 4. Februar 2009 

TRB  Tram Region Bern 

ISOS  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Stand (Stand Juni 84) 

BI  Kantonales Bauinventar  

ESP Bhf ESP-Richtplan Bahnhof  Ostermundigen vom September 1996 

NS BFH  Nachverdichtungsstudie AHB BFH vom 13.08.2010 

ZP 93  Zonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

SchP 93 Schutzzonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 

 
Version vom November 2012 für die öffentliche Mitwirkung. 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
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Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 
(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  

 

Legende Referenz 

RP 10   Richtplan des Kantons Bern gemäss Revision 2010 

RGSK  Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (Stand: 10. Mai 2012) 

HK  Richtplan „Regionales Hochhauskonzept Bern“ vom 4. Februar 2009 

TRB  Tram Region Bern 

ISOS  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Stand (Stand Juni 84) 

BI  Kantonales Bauinventar  

ESP Bhf ESP-Richtplan Bahnhof  Ostermundigen vom September 1996 

NS BFH  Nachverdichtungsstudie AHB BFH vom 13.08.2010 

ZP 93  Zonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

SchP 93 Schutzzonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 

 
Version vom November 2012 für die öffentliche Mitwirkung. 
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I 

4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 
(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  

 

Legende Referenz 

RP 10   Richtplan des Kantons Bern gemäss Revision 2010 

RGSK  Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (Stand: 10. Mai 2012) 

HK  Richtplan „Regionales Hochhauskonzept Bern“ vom 4. Februar 2009 

TRB  Tram Region Bern 

ISOS  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Stand (Stand Juni 84) 

BI  Kantonales Bauinventar  

ESP Bhf ESP-Richtplan Bahnhof  Ostermundigen vom September 1996 

NS BFH  Nachverdichtungsstudie AHB BFH vom 13.08.2010 

ZP 93  Zonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

SchP 93 Schutzzonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 

 
Version vom November 2012 für die öffentliche Mitwirkung. 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 
(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  
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BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 

 
Version vom November 2012 für die öffentliche Mitwirkung. 
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18 UeO Bärenareal - Erläuterungsbericht 

 

 

I 

4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 

28
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4 Erläuterungen zur Überbauungsordnung 

4.1 Zielsetzungen und Bestandteile 

Die UeO Bärenareal bezweckt, die Schaffung der bau- und planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine städtebaulich und wirtschaftlich tragfähige sowie qualitätvolle Neubebauung des 
Bärenareals in verdichteter Bauweise mit gemischter Nutzung.  

Die UeO Bärenareal besteht aus dem verbindlichen Überbauungsplan und den zugehörigen 
Überbauungsvorschriften. Unterlagen mit orientierendem Inhalt sind der vorliegenden Erläute-
rungsbericht sowie der Synthesebericht Testplanung, der Bericht Entwurfsvariantenstudie und 
der Richtplan und Handbuch „Regionales Hochhauskonzept Bern“. 

 

4.2 Überbauungsplan 

Der Wirkungsbereich umfasst die Parzellen GBBL Nr. 1142, GBBL Nr. 1148 und GBBL Nr. 2788. 
Die Nutzung der beanspruchten Fläche für Kurzzeitparkplätze und Taxistandplätze auf Parzelle 
GBBL Nr. 1149 (Schermenweg) zu Gunsten der Verlegung des Fussgängerbereichs/Trottoir in 
den Wirkungsbereich der UeO wird zwischen der Gemeinde Ostermundigen und den Grundei-
gentümern in einer besonderen Vereinbarungen (z.B. Infrastrukturvertrag) geregelt. 

Der UeO-Plan unterteilt das Planungsgebiet in zwei Baubereiche A und B für Gebäude, in zwei 
überlagernde Baubereiche H1 und H2 für die Realisierung eines Hochhauses, in öffentlichen 
und halböffentlichen Aussenraum. Überlagert werden die Aussenraumflächen vom Quartier-
platz.  

Zusätzlich dargestellt werden die maximale Gebäudehöhe pro Baubereich bzw. überlagerndem 
Baubereich und die massgebende Terrainhöhen in m ü.M., die Platzbaulinien, die Zu- und Weg-
fahrten für den motorisierten Individualverkehr (Haupt- und Nebenerschliessung), die Kurzzeit-
parkplätze und Taxistandplätze, die Zu- und Wegfahrten für Anlieferung und Entsorgung 
(Haupt- und Nebenerschliessung), die Anlieferungszonen, temporäre Zufahrten für Rettungs-
fahrzeuge und Zügelwagen und die arealquerende Quartierverbindung für Fussgängerinnen 
und Fussgänger. 

Das Richtprojekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, die Bestandesbauten (Abbruch), die Velo-
abstellplätze für Kunden und Besucher sowie die Notausgänge, die grössere Spielfläche ge-
mäss Art. 46 BauV, die Bepflanzung mit Einzelbäumen, die Abstufungen auf dem öffentlichen 
Platz, das Terrain des umliegenden Strassenraums (mit/ohne Tram) in m ü.M. sind als Hinwei-
se dargestellt. 

 

4.3 Überbauungsvorschriften 

Die UeO-Vorschriften regeln im Wesentlichen die Art und das Mass der Nutzung – namentlich 
die max. zulässigen Geschossflächen in Voll-, Dach- und Attikageschossen im Wirkungsbereich 
sowie minimale und maximale Nutzungsanteile zur Gewährleistung der Nutzungsdurchmi-
schung – die Abmessungen und die Stellung der einzelnen Bauten (Gebäudemantel), die Etap-
pierung, die Erschliessung und Parkierung sowie die Gestaltung der Bauten und der Aussen- 
und Freiräume und Aufenthaltsbereiche (inkl. Quartierplatz). Zusätzlich enthalten sie Bestim-
mungen zum Umgang mit der Denkmalpflege und Altlasten, zum Lärmschutz, zur Energie- und 
Wärmeversorgung, zur Ver- und Entsorgung und zur Störfallvorsorge. Abschliessend enthalten 
die Vorschriften Festlegungen zur Qualitätssicherung und zu den erforderlichen vertraglichen 
Regelungen.  

Zielsetzungen 

Bestandteile 

Überbauungsplan 

Überbauungs-
vorschriften 
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5 Bericht nach Art. 47 RPV 

Nachfolgend befindet sich der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur UeO Bärenareal 
(Vorschriften und Plan). 

Inhalt 

A Raumordnung 

B Umwelt  

C Wirtschaft  

 

Legende Referenz 

RP 10   Richtplan des Kantons Bern gemäss Revision 2010 

RGSK  Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (Stand: 10. Mai 2012) 

HK  Richtplan „Regionales Hochhauskonzept Bern“ vom 4. Februar 2009 

TRB  Tram Region Bern 

ISOS  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Stand (Stand Juni 84) 

BI  Kantonales Bauinventar  

ESP Bhf ESP-Richtplan Bahnhof  Ostermundigen vom September 1996 

NS BFH  Nachverdichtungsstudie AHB BFH vom 13.08.2010 

ZP 93  Zonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

SchP 93 Schutzzonenplan 1993 (Stand: Dezember 2010) 

BR 93  Baureglement 1993 (Stand: 8. August 2011) 

LBK B  Lärmbelastungskataster Eisenbahnlärm vom 8. Februar 2011 

LBK S  Lärmbelastungskataster Strassenlärm vom 11. Juni 2012 

AU  Altlastenuntersuchung Standort-Nr.: 03630016 

TP  Synthesebericht Testplanung vom 10. Oktober 2011 

EVS  Bericht Entwurfsvariantenstudie vom 09. November 2012 

UeO  Überbauungsordnung Bärenareal vom 09. November 2012 

 
Version vom November 2012 für die öffentliche Mitwirkung. 
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6 Verfahren 

6.1 Planerlassverfahren (UeO) 

Als Planerlassverfahren hat der Gemeinderat von Ostermundigen mit den Grundeigentümern 

sowie der Projektentwicklerin den Weg über den Erlass einer UeO nach Art. 88 ff. BauG verein-

bart. Es sind die Verfahrensschritte der Mitwirkung, kantonalen Vorprüfung, öffentlichen Aufla-

ge (mit Einspracheverhandlungen) sowie der Genehmigung durchzuführen. In der Gemeinde 

Ostermundigen ist die UeO dem Grossen Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen, vorbehalten 

bleibt das fakultative Referendum. 

 

6.2 Baubewilligungsverfahren (Generelles Baugesuch) 

Der Gemeinderat von Ostermundigen hat mit den Grundeigentümern sowie der Projektentwick-

lerin vereinbart, dass parallel zum Planerlassverfahren ein so genanntes generelles Bauge-

such nach Art. 32 Abs. 4 BauG und Art. 42 BewD erarbeitet wird. Als Grundlage für die Erarbei-

tung des generellen Baugesuchs dient das Projekt aus dem Entwurfsvariantenstudium, wel-

ches die Zustimmung der Begleitgruppe fand. 

Das generelle Baugesuch durchläuft das gleiche Verfahren wie ein ordentliches Baugesuch. 

Innert drei Jahren seit Rechtskraft der generellen Baubewilligung ist das Baugesuch für das 

Ausführungsprojekt zur Bewilligung einzureichen. Erst wenn diese Bewilligung (in Form der 

ordentlichen oder kleinen Baubewilligung oder der Teilbaubewilligung) vorliegt, kann mit den 

Bauarbeiten begonnen werden.  

Die Gesuchsakte zum generellen Baugesuch (amtliches Formular, Projektpläne, weitere Unter-

lagen) werden zusammen mit dem Vorprüfungsdossier der UeO dem kantonalen Amt für Ge-

meinden und Raumordnung (AGR) eingereicht und werden ebenfalls gemeinsam zur öffentli-

chen Auflage gebracht. 

 

6.3 Mitwirkung 

Die Mitwirkungsunterlagen liegen vom 12. November bis 31. Dezember 2012 bei der bei der 

Steuerverwaltung Ostermundigen, während den Büroöffnungszeiten zur Mitwirkung auf. Die 

Öffentlichkeit kann sich bis zum 11. Januar 2013 schriftlich zu den Absichten des Gemeindera-

tes äussern.  

Das Mitwirkungsdossier umfasst den Überbauungsplan, die Überbauungsvorschriften und den 

Erläuterungsbericht. Zur weiterführenden Information werden zusätzlich ein Modell sowie Plä-

ne des Projektes, der Synthesebericht der Testplanung sowie der Bericht der Entwurfsvarian-

tenstudie beigelegt.  

Text „Auswertung Mitwirkung“ folgt. 

 

6.4 Vorprüfung und Bereinigung 

Text „Vorprüfung“ folgt. 

 

Planerlassverfahren 

Baubewilligungs-

verfahren 

Mitwirkung 

Vorprüfung 
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6.5 Öffentliche Auflage 

Text „Öffentliche Auflage“ folgt. 

 

6.6 Übersicht und Termine 

Es ist folgender Terminplan gemäss Ablaufdiagramm der Gemeinde Ostermundigen (vgl. An-

hang A) vorgesehen: 

 Entwurf UeO und Projekt für generelles Baugesuch: bis Oktober 2012 

 Behandlung Entwurf UeO und Projekt für generelles Baugesuch durch Begleitgruppe, 

Fachausschuss für Bau- und Umweltfragen, Planungskommission und Gemeinderat: Okto-

ber 2012 

 Mitwirkung UeO: November 2012 – Januar 2013 

 Behandlung UeO und generelles Baugesuch durch Begleitgruppe, Planungskommission 

und Gemeinderat: Januar  – März 2013 

 kantonale Vorprüfung UeO und generelles Baugesuch: März  – Mai 2013 

 Bereinigung / Beschluss UeO durch Begleitgruppe, Fachausschuss für Bau- und Umwelt-

fragen, Planungskommission und Gemeinderat: Mai  – August 2013 

 Öffentlich-Rechtliche Auflage UeO und generelles Baugesuch: August – September 2013 

 Beschluss UeO Gemeinderat: November 2013  

 Beschluss UeO Grosser Gemeinderat: Dezember 2013 

 Frist für fakultatives Referendum anschliessend 30 Tage 

 Genehmigung UeO durch AGR anschliessend Eintritt Rechtskraft generelles Baugesuch: 

März 2014 (ohne Volksabstimmung)  

Öffentliche Auflage 

Terminplan 



 

  
32 I 

 

32 UeO Bärenareal - Erläuterungsbericht 

 

 

I 

7 Anhang 

Anhang A – Ablaufdiagramm (Stand 09.10.2012) 
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Anhang B – Schattendiagramm (Stand 26.10.2012 




